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Beschlussdatum: 17.05.2025

Satzungstext

In Zeile 239:

bis zu drei parlamentarischen Vertreter*innen und,

eine*r Vertreter*in der GRÜNEN JUGEND Sachsen-Anhalt und 

Von Zeile 244 bis 246:
(4) Die Mitgliederversammlung der GRÜNEN JUGEND Sachsen-Anhalt kann ein Mitglied aus ihren
Reihen zur Wahl als Vertreter*in der GRÜNEN JUGEND Sachsen-Anhalt vorschlagen. Der*Die Vertreter*in
muss Mitglied der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sein.

(4)(5) Der Landesvorstand erweitert sich bei einer Beteiligung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-
Anhalt an der Landesregierung Sachsen-Anhalts um einen 

Von Zeile 249 bis 250:
(5)(6) Von Landesvorsitzenden, Schatzmeister*in, Vertreter*in der GRÜNEN JUGEND Sachsen-Anhalt und
Beisitzer*innen darf nur eine Person ein*e Mandatsträger*in sein. Erlangen diese gewählten Personen 

Von Zeile 253 bis 254:
(6)(7) Zur Durchführung der Beschlüsse des Landesvorstandes sowie zur Erledigung der laufenden und
der besonders dringlichen Vorstandsgeschäfte kann ein 

Begründung

Änderungsantrag zu S7
Begründung erfolgt mündlich

• 

• 


	S7 Satzung von  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt
	Satzungstext
	In Zeile 239:
	Von Zeile 244 bis 246:
	Von Zeile 249 bis 250:
	Von Zeile 253 bis 254:

	Begründung


